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62. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle des Kantons 
St. Gallen gegen G. sowie Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen 
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

I 126/07 vom 6. August 2007
 
Regeste
 

Art. 8 Abs. 3 ATSG; Art. 28 Abs. 2bis und 2ter IVG; Art. 27bis IVV; gemischte 
Methode der Invaliditätsbemessung; anrechenbarer invaliditätsbedingter Ausfall im 
Haushaltbereich; Mithilfe der Familienangehörigen (Schadenminderungspflicht). 

Bestätigung der Rechtsprechung zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung: Es 
ist nicht entscheidend, welches Ausmass der Erwerbstätigkeit der versicherten Person im 
Gesundheitsfall zugemutet werden könnte, sondern in welchem Pensum sie hypothetisch, 
d.h. ohne Gesundheitsschaden, aber bei sonst gleichen Verhältnissen, tatsächlich 
erwerbstätig wäre (E. 3.3). Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse 
Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, muss sie 
in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von 
Familienangehörigen beanspruchen (E. 4.2). 
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A. Die 1964 geborene G. meldete sich im Jahr 2003 bei der Invalidenversicherung zum 

Leistungsbezug an. Nach Abklärung der medizinischen und erwerblichen Verhältnisse 
ermittelte die IV-Stelle des Kantons St. Gallen (nachfolgend: IV-Stelle) in Anwendung der 
bei teilerwerbstätigen Versicherten beizuziehenden gemischten Methode einen 
Invaliditätsgrad von 26 %, wobei sie davon ausging, dass die Versicherte in der mit 88 % 
zu gewichtenden Haushaltführung um 30 % eingeschränkt sei und in einer mit 12 % zu 
gewichtenden, der Behinderung angepassten Erwerbstätigkeit keinerlei Beeinträchtigung 
vorliege. Gestützt darauf verneinte sie mit Verfügung vom 28. September 2005 den 
Anspruch auf eine Invalidenrente. Daran hielt sie auf Einsprache der Versicherten hin fest 
(Entscheid vom 24. Februar 2006).
 

B. Die von G. hiergegen mit dem Antrag auf Aufhebung des Einspracheentscheids und 
Zusprechung einer halben Invalidenrente erhobene Beschwerde hiess das 
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen teilweise gut, hob den Einspracheentscheid 
auf und wies die Sache zur weiteren Abklärung und neuen Entscheidung im Sinne der 
Erwägungen an die IV-Stelle zurück (Entscheid vom 22. Januar 2007).
 

C. Die IV-Stelle führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem 
Antrag auf Aufhebung des kantonalen Entscheides.

Während G. auf Abweisung der Beschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt 
für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung. 
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Auszug aus den Erwägungen: 
 

Aus den Erwägungen:
 

1. (Hinweis auf BGE 133 V 477 betreffend Qualifizierung des angefochtenen 
Rückweisungsentscheides)
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